
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/10/14 7Ob673/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1976

Norm

WEG 1975 §17 Abs1

WEG 1975 §24

Rechtssatz

Der Ausschluß eines direkten Weiterverkaufs des Wohnungseigentums durch den Wohnungseigentümer schlechthin,

und zwar nicht nur für die Darlehenslaufzeit, sondern während der Dauer der Verwaltung stellt eine unzulässige

Einschränkung der Verfügungsrechte des Eigentümers dar.

Entscheidungstexte

7 Ob 673/76

Entscheidungstext OGH 14.10.1976 7 Ob 673/76
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